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Lage

Diese attraktive Immobilie befindet sich im Herzen von Graz, nur wenige Schritte vom Hauptplatz entfernt. Die
Lage bietet eine hervorragende Anbindung an das 6ffentliche Verkehrsnetz mit Bus, Stralienbahn und Bahnhof in
unmittelbarer Nahe. Alle wichtigen Einrichtungen wie Arzt, Apotheke, Klinik, Schule, Kindergarten und Universitat
sind bequem erreichbar. Zudem finden Sie zahlreiche Einkaufsmoglichkeiten, von Supermarkten bis hin zu
Backereien, in der Umgebung. Ein perfekter Ort fur urbanes Wohnen!

Beschreibung

Diese attraktive 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in der begehrten 3. Etage eines gepflegten Wohnhauses Nahe
Hauptplatz. Mit einer grof3zugigen Flache von 66,73 m2 bietet sie Ihnen nicht nur ausreichend Platz, sondern auch
ein maximales Mals an Wohnkomfort. Der einladende Grundriss der Wohnung umfasst eine helle Wohnkiche, die
mit einer modernen Einbaukliche ausgestattet ist. Hier kdnnen Sie lhrer Kochleidenschaft freien Lauf lassen und
gemdtliche Abende mit Freunden oder der Familie verbringen. Die offene Gestaltung schafft eine harmonische
Verbindung zwischen Wohn- und Essbereich, wodurch ein behagliches Ambiente entsteht. Das Badezimmer ist
mit einer praktischen Dusche ausgestattet und bietet Ihnen ausreichend Platz fur lhre persénliche Wohlftuhloase.

Derzeit ist die Wohnung noch bewohnt und daher stehen uns keine Fotos zur Verfugung. Die Landesforderung
endet per 30.06.2026, danach wird der Mietzins angepasst.

Eine Freiflache ist nicht vorhanden!

Die Lage der Wohnung ist ideal fur alle, die gerne schnell und unkompliziert in der Stadt unterwegs sind. Die
Verkehrsanbindung ist ausgezeichnet, sowohl Bus als auch Strallenbahn und Bahnhof befinden sich in
unmittelbarer Nahe.

Vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiares oder
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wirtschaftliches Naheverhaltnis besteht.

WESIAK

Group

Wesiak
Gesellschaft m.b.H
Stubenberggasse 5

8010 Graz

Der Immobilienmakler erklart, dass er - entgegen dem in der Immobilienwirtschaft Ublichen Geschaftsgebrauch

des Doppelmaklers - einseitig nur fur den Vermieter tatig ist.
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Eckdaten

Nutzflache:

Etage:
Zimmer:
Bader:
Abstellrdume:
Keller:

Ausstattung

Boden:
Befeuerung:
Fernsehen:

ca. 66,73 m2

3. Etage / 3.0bergeschoss
2
1
1
1

Fliesen, Parkett
Fernwarme
Kabel / Satelliten-TV

Preisinformationen

Gesamtmiete: 548,27 €
Miete pro m? (exkl. USt.): 412 €
Betriebskosten pro m? (exkl. USt.): 2,60 €
Miete: 27493 €
Betriebskosten: 173,50 €
Sonstiges: 50,00 €
Umsatzsteuer: 49,84 €
Monatliche Gesamtbelastung: 548,27 €
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Nutzungsart: Wohnen
Beziehbar: 01.12.2025
Mietdauer: unbefristet
Kindigungsverzicht: 1 Jahr
Mobiliar: Klche
Bauart: Altbau
Zustand: gepflegt
Letzte Sanierung: 2011
Letzte Generalsanierung:2011
Energieausweis
HWB: 39,5 kWh/m2a
Bad: Dusche, Bad mit WC
Klche: Einbauktche, Wohnktche /
offene Kuche
Extras: Fahrradraum, Abstellraum
exkl. Strom & Heizung, inkl. Betriebskosten
Kaution: 3.126,00 €
Provision: Gemals Erstauftraggeberprinzip bezahlt

der Abgeber die Provision.
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Weitere Fotos
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Infrastruktur/Entfernungen (PQls)
Gesundheit Kinder & Schulen
Arzt 500 m Schule 500 m
Apotheke 500 m Kindergarten 500 m
Klinik 1.000 m Universitat 500 m
Krankenhaus 1.000 m Hohere Schule 500 m
Nahversorgung Sonstige
Supermarkt 500 m Geldautomat 500 m
Backerei 500 m Bank 500 m
Einkaufszentrum 1.000 m Post 500 m
Polizei 500 m
Verkehr
Bus 500 m
StralBenbahn 500 m
Autobahnanschluss 5.000 m
Bahnhof 500 m
Flughafen 9.500 m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
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Nutzfléchen, Bodenbelége, Kichen- und Sanitéreinrichtungen
kénnen sich bis zur Ubergabe é@ndern und sind somit ohne Gewahr!

z
Méblierungsvorschlag / Mébel sind kein Vermietungsgegenstand el
auBer KUchen- und Sanitdreinrichtungen I‘Q
GS inkl., WM nur Anschliisse vorhanden i
hristian Andexer Architekt
: Lage

Dipl. Ing. stactlich befugter und beeideter Zivitechniker
8010 Graz Rechbauerstrasse 16 +43316-821416 office@andexer.at
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Informationsblatt I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters

Mit der Einflihrung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittiung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023 davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
OVI-Form Nr.14M /07 /2023 Immobilienmakler zundchst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird
der Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertatigkeit gem. § 5 MaklerG verzichten, viel-
mehr ausdriicklich gem. § 17 MaklerG erklaren, dass er einseitig nur fiir den Vermieter ta-
tig wird, nicht fiir den Mieter.

Vermittlung von Wohnungsmietvertragen

I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters 2

Il. Rucktrittsrechte 3 Gesetzestext § 17 a Maklergesetz

Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen

§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen

als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-

vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieter bzw. dem von

diesem Berechtigten eine Provision vereinbaren.

(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision

vereinbaren, wenn ihn dieser als erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-

mietvertrags beauftragt hat.

(3) Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-

Alexandra Schirer ler keine Provision vereinbaren, wenn

1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafSgebliche Perso-
nen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal-
ter oder durch andere mafSgebliche Personen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmackler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstdindnis des Vermieters
inseriert oder zumindest fiir einen eingeschrinkten Interessentenkreis auf andere Weise

Das Mietobjekt wird Ihnen vom Immobilienmaklerunternehmen

Wesiak GmbH
Stubenberggasse 5, 8010 Graz
T: +43 664 3810043, E: office@wesiak.com

vertreten durch
zur hochstpersonlichen Verwendung prasentiert. Eine Weitergabe von Geschafts-
gelegenheiten bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Immobilienmaklers.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirt-
schaft iiblichen Geschaftsgebrauch des Doppelmaklers — einseitig nur fiir den
Vermieter tatig ist.

Von der Wirtschaftskammer Osterreich, Fachverband der Immobilien- und Vermdgenstreu- bewirbt. . . . . . .
hénder, empfohlene Geschiftsbedingungen gem. § 10 ImmMV 1996, BGBI. Nr.297/1996 (4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag (liber die Vermittlung eines Wohnungs-
GZ2023/05/05 — FVO Go/Pe —Form 14M/OVI mietvertrags unter Beifiigung des Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften

Datentrdger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchs hat er dem Woh-

nungssuchenden darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.

(5) Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie

1. den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen Leistung im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter verpflichtet oder

Medieninhaber: Osterreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer StraRe 116 /2.0G /2 « E-Mail: office@ovi.at » www.ovi.at

Diese Informationsbroschiire wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und sténdiger Rechtsprechung sorgfaltig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von OVI und WKO zur Verfiigung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-

zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mégliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird 2. den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
ausdriicklich ausgeschlossen. Eine individuelle Abanderung oder auszugsweise Verwendung bedarf der ausdriicklichen mittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertmgs ohne g/e,‘chwe,t,‘ge Gegen—
Zustimmung.

leistung an den friiheren Mieter oder an einen sonstigen Dritten verpflichtet.



§ 27 MRG bleibt unberiihrt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht fiir die Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen, die

von Dienstgebern als Mieter geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural-

oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z2 MRG) zur Verfiigung zu stellen.

(7) Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht eine Verwaltungsiiber-

tretung

1. wer als Immobilienmakler oder fiir ihn handelnder Vertreter entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder
Abs. 5 eine Provision oder sonstige Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2. wer als Vermieter oder fiir ihn handelnder Vertreter, als friiherer Mieter oder sonstiger
Dritter entgegen Abs. 5 Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterldsst, einen Maklervertrag schriftlich
oder auf einem anderen dauerhaften Datentréger festzuhalten

und ist in den Fillen der Z1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 Euro, im Fall der Z 3 mit ei-

ner solchen bis 1500 Euro zu bestrafen.

Il. Ruicktrittsrechte

1. Riicktritt vom Immobiliengeschaft nach § 30a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Riicktritt erkldren, wenn,

» erseine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes
abgegeben hat,

« seine Erklarung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

« an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

» zur Deckung des dringenden Wohnbeddrfnisses des Verbrauchers oder eines nahen
Angehdrigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags-
erklarung und eine Riicktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe
der Vertragserklarung oder, sofern die Zweitschrift samt Riicktrittsbelehrung spater ausge-
handigt worden ist, zu diesem spateren Zeitpunkt. Das Riicktrittsrecht erlischt jedenfalls
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Riicktrittsfrist nach §30a
KSchG ist unwirksam.

Einean denImmobilienmakler gerichtete Riicktrittserklarung beziiglich eines Immobilien-
geschafts gilt auch fiir einen im Zug der Vertragserklarung geschlossenen Maklervertrag.
Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).

2. Das Riicktrittsrecht bei Nichteintritt mageblicher Umsténde (§ 3a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten, wenn
» ohneseine Veranlassung,

« mafgebliche Umstdnde,

e die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

< nicht oderin erheblich geringerem Ausmal? eingetreten sind.

MaRgebliche Umstédnde sind
» die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
« steuerrechtliche Vorteile,
« eine 6ffentliche Férderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Riicktrittsfrist betragt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts fiir den Verbrau-
cher, wenn er tUber dieses Riicktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Riicktrittsrecht en-
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollstandiger Vertragserfiillung.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

«  Wissen oder wissen miissen des Verbrauchers lUber den Nichteintritt bei den Vertrags-
verhandlungen.

« Imeinzelnen ausgehandelter Ausschluss des Riicktrittsrechtes (formularmaRig
nicht abdeckbar).

* Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rucktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).



	Exposé
	Beschreibung
	Details
	Weitere Fotos
	Lage
	Pläne
	Informationsblatt

	Makler: Wesiak GmbH
Stubenberggasse 5, 8010 Graz
T: +43 664 3810043, E: office@wesiak.com
	vertreten durch: Alexandra Schirer


